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RS OGH 1974/7/3 5Ob114/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1974

Norm

JN §99

Vollstreckungsvertrag Österreich - BRD Art2 Z4 litb

Rechtssatz

Die Erklärung der unterlegenen Partei, sich auf den Rechtsstreit nur im Hinblick auf das Vermögen einzulassen, das

sich im Staate des angerufenen Gerichtes be:ndet (exceptio incompetentiae internationalis), hat für den Prozeß keine

Bedeutung, sondern nur für die Exekutionsführung im Ausland.

Entscheidungstexte

5 Ob 114/74
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